
ZUR LEX MANCIANA

Es hat der wichtigen, Ende 1895 bei HenschirMettich
in Tunesien gefundenen Inschrift nicht an der wohlverdienten
Beachtung gefehlt. Kurz nachdem Toutain sie der Pariser Aca­
demie des Insm'. et B.-L. vorgelegt hatte und meine in den Ab­
handlungen der Kgl. Gesellschaft dar Wissenschaften zu Göttingen
(1897) veröffentlichte Bearbeitung der neuen Utkundevon den
afrikanischen Domänen erschienen war, iBt die Inschrift von zwei
fl'anzösischen Juristen, Cuq 1 und Beaudouin 2, behaudelt worden,
die, auf l'outains und meiner Lesung fussend, zwar nicht direct
fUr die Herstellung des Textes, wobl aber für die Erklärung der
lesbaren Partien mancherlei geleistet haben, Dasselbe gilt von
O. Seecks Aufsatz: < Die Paclltbestimmungen eines römischen
Gutes in Afrika> (Zeitschr, f. Soc. u. Wirthschaftsgesch. 1898
p. 305-366), der allerding~ den Anspruch erhebt, nicht nur
neue Interpretationen, sondern neue Lesungen oder vielmehr eine
nahezu vollständige Lesung unserer Insohrift zu bieten - ein
Anspruch, der mit der notorisch schleohten Erhaltung des
Steines und der Resignation der früheren Bearbeiter in seltsamem
Kontrast steht und, von vornherein wohl ziemlich allgemein mit
stltrker Skepsis aufgenommen, sehr bald mit energischem Protest S

1 Cuq: Le coZonat pa/·tiaire d'apl'cs l'inscr. <1:H. Metticll. 1897.
11 Beaudouin: Les grands dOlnaines dans l'em.pire rOlnain d'apI'Cs

des traVaux I'ooents (E:etmit ae la Nouivelle Revll~ 1~ist. de aroit rralu~ais

et etmngel') 1899; 851 Seiten. Diese gründliche, die bisher erschienenen
Arbeiten über die römisohen Grundherrschaften zusammenfassende Ab­
handlung ist die letzte grössere Sohrift des verdienten Rechtshistorikers,
der im vorigen Jahre der Wissenschaft durch frühzeitigen Tod ent­
rissen wurde.

II Siehe Cagnat in a. R. ae l'Academie 1898 p. 681-682 und
Toutain: Nou1J. Revue de droitJrl!:n.~,.et etr. 1899 p. 2 Anm. 1.
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abgewiesen worden ist. loh hatte auf einer im October und
November vergangenen Jahres unternommenen afrikanischen Reise
Gelegenheit, vor dem Original meine und Toutains Lesungen nach­
zuprüfen und habe es mich nicht verdriessen lassen - mehr um
der Person als der Sache willen -, die Seeoksohen Lesungen mit
dem Original zu vergleiohen: das Ergebniss nöthigt mich, dem abwei­
sendenUrtheil, welches Cagnat über die neue <IJesung' gefällt hat, bei­
zutreten. loh werde um so sorgfliltiger im Folgendel! anmerken,
wo Seeuk wirklich einen oder den anderen Buohstaben mehr ge­
lesen hat. Ausserdem beRn~prucht, was nioht als Lesung gelten
kann, als von berufener Seite vorgetragene Conjeotur ein~ehende

Beachtung; aber es begreift sioh, dass auf trügerischen Grund
gebaute· Lesungen eben deshalb, weil ihr Verfasser sich selbst
behindert hat, nioht geeignet sind, gute Conjecturen zu sein.
Wenn Seeck in seiner Entgegnung auf Cagnats Kritik (Neue
Jahrb. f. d. klRss. Alterthum 1899S. 295) die Hoffnung aus-.
sprechen konnte, dass eine Revision des Originals dooh seine <Le­
sungen' bestätigen werde, so ist die Erflillung des Wunsches,
"der Stein möge tevidirt werden, zugleich die Negation jener
Hoffnnng geworden, denn weder Toutain noch ich haben die

. Seeckschen Lesungen auf dem Stein wiederfinden können. Und
Seeok wird doch wahl'lich nicht bezweifeln, dass Toutain unß
ich, die wir beide den afrikanischen Steinen und ihren Eigen:'
thtlmlichkeiten nicht als Neulinge gegenüberstehen, im Stande
sind, die Insohrift von Henschir Mettich zu lesen. Wenn er be­
llauptet, mit Hülfe seiner <durch das Lesen ambrosianiscber Pa­
limpseste geschärften (?) Augen' 1 auf der Photographie so viel
neues gelesen zu haben, so habf. ioh mitzutbeilen, dass ich den
Stein selbst wochenlang und bei bestem Liobte studirt, aber so
gut wie niohts neues gefunden habe. Aber zum GHick ist die
Entscheidung nicht auf Seecks und unsere Augen gestellt: die
Photograpbie der Inschrift, welche Toutain Ulitgetheilt hat, ist so
ausgezeichnet, dass sie das Original nallezu ersetzt. Wir werden
ruhig abwarten können, ob Ulan Seeck oder uns Recht giebt.

Toutain hat die Ergebnisse seiner Nachvergleichung und
neuer Bemühungen um die interessante Urkunde in der NouveUe
Revue hist. du droit franl(. et etranger 1899 veröffentlicht (Nou­
velles observations Bur l'it1sct'iption d'HencMr Mettich; 74 Seiten).
Mit Vergnügen quittire ich dem französischen Collegen mehrere

1 Neue Jahrb. f. d. klass.Altertum 1898 p. 6118 f.
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Berichtigungen meiner Publication, während ich andererseits die~

jenigen meiner Lesungen, welche er adopth't hat, fül' um so ge~

sichel'ter halte. Wenn schon unsere Nachvergleichung nioht viel
neues ergeben bat, so dürfte der Stein, der übrigens bei dem
Entgegenkommen der Direotion des Bardomuseums in der denk­
bar besten Beleuohtung geprüft werden kann, sicb weiteren Be­
mühungen selbst der geübtesten und schärfsten Augen versagen
und für mich der Zeitpunkt gekommen sein, die Insohrift nooh
einmal zu behandeln und mitzutheilen, in welchen Punkten die
eigenen curae secundae und fremde Bemühungen Text und Er­
klärung gefördert haben,

Ausser jenen oben genannten gröasel'en Arbeiten entha.lten
mehrere Besprechungen meiner Schrift werthvolle Bemerkungen.
Ich nenne die Rezensionen von His (D. Litteraturzeitung 1898
IJ, 1171 f,), H. Erman (Centralblatt f. Reehtswiss. 1898) und
H. Krüger (Ztschr. d. Savignystiftung 1899 p. 267 f.).

Zunächst wird anzugehen sein, was sich aus der Neuver­
gleichung des Steines für die Lesung und Herstellung der In­
schrift ergeben hat. Nll.Oh Erledigung dieseB vorwiegend epigra.­
phischen Theils soll das, was seit meiner ersten Bearbeitung der
Lex Manciana für die Interpretation der bereits früher richtig ge­
lesenen Partien und für die Lösung der allgemeinen Probleme
hinzugekommen iBt, besprochen wel'den. Ich beziehe mich im
Folgenden auf meine Ausgabe der Inschrift, setze Bie daher in
der Hand des Lesers voraus.

Zeile 1-5: Für Zeile 1 aoceptirt Toutain in seinem Nach­
trag meine Lesung [pro salu]TE; er meint sogar Reste der bei­
den vor TE stehenden Buchstaben (LV) zu erkennen. Ich habe
auf dem Stein nur den unteren Teil von Verkennen können
der auch auf der Photographie siohtbar ist - und TE bestätigt
gefunden. Man wird also [pro sal]y"TEl schreiben dürfen. Seeok

will (p. 310): [eil! auctl9[ri]:t;4-TE lesen und folgert daraus,

dass die übergeschriebenen Worte (Zeile 2 a ): TOTIVSQVE DO­
MUS DIVINE nicht zu cx auotoritate passen, sie seien spätere
Interpolation. Nun zeigen sie aber denselben Sohriftcharakter
wie die übrige Inschrift, also so folgert Seeck - müsse die
ganze Imwhrift später alB Trajan und etwa da jene Formel
nicht vor Septimius Severns vorkomme - aus dem Anfang des

1 Mit einem Punkt sind solche Lettern bezeichnet, die nicht ganz
erhalten, aber gesichert sind, wie hier V.
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dritten Jahrhunderts sein, Diese Schlüsse sind von grosser Folge­
}'ichtigkeit, leider aber die Prämissen verl{ehrt, denn 1) wird die
Lesart ex'auatoritate von Toutain und mir, die wir das Original
gelesen und wahrlJaftig genau gelesen haben, verneint, und
2) dürfen wir daraus, dass auf einer Inschrift, die nach Trajan
datirt ist, eine bisher fast nur aus späterer Zeit belegte Formel
vorkorinnt, ,nicht folgern, die ganze Inschrift sei nicht das, wofür
sie sich doch nun einmal gibt, ein Erlass aus der Zeit Trajans,
sondern die späte Copie eines solchen Erlasses, Wir haben viel­
mehr zu l'lrnen, dass der Zusatz totiusque clomus divinae schon
früher vereinzelt angewandt worden ist 1, Muss der Epigraphiker·
nicht dergleichen Anomalien, die uns Regeln, welche wir construir­
ten,· umstossen, häufigel' in Kauf nehmen? Mit der von Seeck vor­
gebrachten' Bestätigung' seiner Hypothese steht es nicht bessel':
der deutsche Name Odilo in der Subscription der Inschrift soll
nicht wohl vor Mare Aurels Barbarenansiedlungen vorkommen
können (p. 317)! Und dann: wie könnte in einer im 3. Jahr­
hundert - so meint Seeck - angefertigten Oopie· einer Urkunde
aus der Zeit Trajans ein Hinweis auf eben diese Copie fehlen,
wie wir ihn doch in der Ara legis Hadrianae, deren Präscriptiou
S9 frappante Aehnlichkeit mit der unserer Inschrift zeigt, haben?
Ein Hinweis auf das Original des proeuratorischen Erlasses ist
nun aber mit aller denkbaren Deutlichkeit gegeben aber er",
bezeJchnet den Erlass der beiden Procuratoren als gegeben C ad
exemplum legis llfancianae'·, nicht als Auszug aus einer Verord­
nung der trajanischen Zeit. Doch genug: es bleibt dabei, dass
pro salute zu lesen und die Inschrift ,in die Zeit des Kaisers zu
setzen hIt, der in der einleitenden Formel genannt ist.

Zeile 2, Auf dem Stein sieht man: .. Vli/I/NIJ •
CAES TRAIANI und dahinter undeutliche Buchstaben, die wohl
nicht AVG[1~sti], sondern wie Vaglieri 2 vorschlägt - PRIN­
[cipis] zu deuten sind, Der Stein schien sowohl Toutain (p, 2)
wie mir diesen Vorschlag zu bestätigen. Gewiss würde Augusti
optimi besser der für Trajan herkömmlichen Titulatur entsprechen,

1 VgI. Cagnat, OOUI'S d'epigmphie a p. 167. Eiue Zusammenstel­
lung des epigraphischen Materials für jene Formel gab Mowat im
Bulletin epigraphique 1885 und 188ß, Bttllctin ep. 1885 p. 223 findet
man eine Inschrift aus dem ersten Jahrhundert, in der pt'O salute do­
mus divinae vorkommt,

2 Bullettino dell' Ist. di DiriUo rOln. 1897 p, 187, wo Scialoja
die Inschrift mit Bemerkungen Vaglieris mittb:eilt.
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aber AVG geht voraus, und was principis angeht, so Ienthält der
Kaisername schon eine Anomalie: der sonst nie fehlende erste
Name Trajans: Nerva ist fortgelassen. Dergleichen Fehler dürfen
uns in einer Inschrift, die von Fehlern wimmelt, nicht auffallen.
Zeile 2 dürfte also so zu schreiben sein: [a]VG· N ·IM[p.] CAES.
TRAIANI. !,~!~[oipis]. .

Zeil e 3. Statt. [op]TIMI mag man mit Seeck [0Jl!,!IMI

sohreiben, da die unteren Partien der Buohstaben P und T aller­
dings nooh vorhanden sind und über die Lesung optimi gar kein
Zweifel besteht. Die Zeile ist also zu lesen: [o]~~IMI GER­

MANIeI PA[r]THIeI DATA A LICINIO. Der Stein ist Zeile
1-4 in der Mitte duroh einen Bruoh besohädigt. Diese Besohä­
digung war schon vor Anbringung der Inschrift vorhanden, denn
es fehlen keine Buohstaben oder weniger, als in der Bruoh:lläohe
Raum gehabt hätten, wenn sie jemals beschrieben gewesen wäre.
Zeile 2 steht I~[pJ...!...CAES (der horizontale Strich bezeiohnet

die BruchHnie, die Ziffer die Zahl der Buchstaben, für' die Raum
gewesen wäre), Zeile 20.: TOTIVSQV(e]...!...DOMVS, Zeile 3:
PA[r]..l.THICI, Zeile 4: AVG~LlB. Dieselbe Thatsaohe lässt
sich an mehreren anderen SteHen feststellen: sie zeigt, dass die
Colonen einen alten Steinblock benutzt haben; beschädigt und
schlecht behauen, war er ein ihres Geschreibsels würdiges
Material.

Z eile 5. Toutain hält an seiner Lesung [ulJTRA fest.
Vor TRA ist eine schräge, von links unten nach rechts oben
laufende Hasta erhalten; sie passt besser zu einem N als zu L.
Entscheidend ist der Zusammenhang: ich habe Lex Manciana 8.49
gezeigt, dass es sich nur um innerhalb (intra) des Fundus ge­
legene Parzellen gehandelt hahen kann. Man wird also (iJ~TRA

schreiben dürfen.
Zeile 6. ID EST braucht nicht punktirt zu werden.

Meiner Lesung MAPPALIASIGALIS ist Tontains MAPPALIA·
SIGA·EIS vorzuziehen, denn die adjectivische Bezeichnung kommt
Bonst nicht, wohl aber der ]j'ehler Mappalia statt Mappaliae
(meist -e geschrieben) vor (I 20) und der Dativ eis passt in den
Satz: er gehört zu permittitur. Hinter Mappalia ist also nur
luibitabunt (s. IV 23; 33) ausgefallen. Auoh in der Schreibung
des Namens des Gutes muss ich Toutain Recht geben: der Ge­
netiv Mappali(a)e zeigt, dass man noch die beiden Bestandtheile
des Wortes untersohied i wir werden also den Namen Mappalia
Biga schreiben müssen.
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steht in der That CISIVA,

ich glaube ~ESIVA zu

. Zei1 67. Am Anfang der Zeile

Es ist also su[b lcisiva oder . . cesiva
lesen zu Rcbteiben.

Z eile 8. Vor ita ut il'lt der Stein zerstört; es fehlen etwa
drei Buchstaben, aber H. Krügers Vermuthung, es möchte seä
einzuschieben sein, ist kaum annehmbar. Seine Begründun~ lautet:
'paraus ergäbe sich, dass die Lex Manciana· selbst, nach deren
Muster die lex salius nur abgefasst ist, den besollriebenen flSUS

propriU8 der Colonen noch nicht kannte, dass nach ihr der Ocon­
pant in dasselbe Pacbtverhältniss· eintrat wie der gewöhnliche
Coione'. Aber der flSt'S proprius stammt als alterthümliche Be­
zeichnung des erbliohen Nutzungsrechtes sicber aus der Lex
Manciana.

Zeile 9. Ein Absatz, wie er dm'oh den freien Raum. zwi­
schen AT und EX bezeicbnet ist, findet siob. sonst niobt wieder;
er ist hier insofern am Platze, als der mit e.rc jructibus beginnende
Satz die Ansfubrung der im Vorhergebenden gegebenen allge­
meinen Bestimmung .ist: er handeU von den Quot~n derFrücbte,
die auf den 8ubsiciva geerntet sein werden.

Zeile 11 steht CONDEClONE, nicht CONDlCIONE auf
dem Stein. -,

Zeile 12. Toutain aQceptirt meine/Lesung: quot adarea(m)
deplwtan:, Seecks Conjectur: quota dare ad (mJlam de)pof·tare
widerlegt sich durch Beseitigung des durch terere gesicherten
Begriffes ad aream,

Statt QVOT liest Vaglieri QVOS, was auch grammatisch
bl\sser passt. Man wird also QVO~ zu sohreiben haben.

Zeile 13. Toutain Mit an seiner Lesung,: f'eddant fest
und glaubt ~~[dä]ANT lesen zu können; der erste, Buchstabe

sei eher ein R als ein D und die Luoke biete Raum für da,
nicht für drei Buchstaben, wie ich sie bei meiner Lesart: DE-

[fer]ANT ergänze. Seeckliest DE~~RANT und stellt fest, dass

die heiden let.zten Buchstaben NT durch Ligatur verbunden sind,
was auch Z. 19 (= 20) derselben Seite der Fall sei (habebunt). Da
zwar nicht I 20 - s. unten -, aber doch wohl IV 40 (I'f in
[t]antam) eine Ligatur vorkommt und die Lesung ••. RAI'f
vollkommen zu den Buchstabenresten passt, wird man l?~(felRAI'f

der epigraphisch vielleicht möglichen, aber sachlich nicht wohl zu­
lässigen Lesun~ RE[ddJANT vorziehen dÖrfen. Der von Toutain
gegen die Lesung J?~[fer]ANT erhoben~ Einwand (s. oben) er·
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ledigt sicb durclJ die neue LeslIlJg,welclJe nur zwei Buchstaben
ergänzt.

Z ei I e 14. Es genügt, dass die Herstellung viUci.sve eius
f. feststeht; ob man nun VILICfS[ve ei]VS F oder VILWISVE
[e]IVS F (Seeck) schreibt, maeht nichts aus. .

Z eile 15. Seeck glaubt statt IN ASSEl! ... WAS, wie
ich las, IN ASSEM ~A~ltes] 9~~WAS (= col(on)icas) lesen zu

können. Auf dem Stein habe ich L vor ICAS lesen können und
o als möglich befun<ien. Da aus~ colonicas nur noch clominicas
in Frage kam, vor ICAS aber kein N stand und hinter ASSEM
und vor LICAS kein Raum für partes colon, wohl aber für partes
co ist, so' muss Beecks Lesung acceptirt werden, wenn man auch
gut thun wird, nieht mit Seeck PAR[tes] COLICAS, sondern
PA[t·tes coJLlCAS zu schreiben. .. . - .
.. Ze ile16. Am Anfang der Zeile habe ich 4~ zu lesen

geglaubt; die schräge Haste des A ist deutlich. Seecks Her­
stellung daturl [ols kann also nicht angenommen werden. Hinter
t·enu/nt·iaverint ist die Oberfläche des Steins zerstört. Sichtbar ist
nur 'l'ABE und dahinter drei Hasten, also wohl TABE~JJ.~,

Ausserdem ist vor CA VEA ein S und davor ein E oder F er­
halten. Seecks Vermuthung [sille] F(raude) S(ua) trifft vielleicht
das Riohtige. Unbedingt abzuweisen ist aber seine Bl}hauptung,
dass die Herstellung [o]~[signaf]l.~ S[ijN~ durch Buchstaben­

reste bestätigt werde. Was SeeeI, hier und an den anderen von
ihm neu <gelesenen' Stellen fUr Buohstaben nimmt, sind jede be­
liebige, das heisst keine sichere Deutung zulassende, oft als Reste
von Buohlltaben, oft alll Produote der Verwitterung aufzufassende
Striche und Schrammen. Müssen wir nicht, wo selbst deutlich
sichtbare, aber nndeutlich gesclJriebene Buchsta.ben - wie in
den Zeilen 18 und 19 der vierten Seite - ein Rätsel bieten,
darauf verzichten, solch vage Striohe deuten zu wollen? Lieber
eine Conjectur, die dem Raum und dem Zusammenhang Rechnung
trägt, aber sich um diese epigraphisohen Irrlichter nicht küm­
mert, als eine< Lesung' mit Hülfe solcher für jeden Unbefangenen
unlesbaren trügerischen Reste! Als Conjectur verdient Seecks
Herstellung volles Lob, als <Lesung' kann sie nicht gelten, Man
wird also so zu scln'eiben haben: TABE~~~ [obsignatis sineJ ~.

~. CA VEA jNT, Vor DEBENT (Z, 17) habe ich auf dem Stein

noell r~ gelesen, wodurch die ohnehin flchon sichel'e Herstellung

pn;sfare besUitigt wird. Dagegen kann ich Seecks Lesung QVAB
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~~ ~ tnicbt als solche acceptiren, wenn sie auch als Conject.ur

(qu[as ea: h(ac) l(ege) prestm']e ilelJent statt meiner Herstellung
[quas prestarJe ilelJent) !mnelJmbar sein möchte, wenn nicllt die
Einsetzung solcller Begriffe, die nicht nothwendig in der zerstörten
Partie gestanden haben müssen, überHiissig wäre.

Zeile 19. Statt 9-Y~ [i]N F. ist besser QV[i i]N F zu

schreiben, da die beiden I zerstört sind.
Zeil e 20. Toutain möcbtestatt VJLLA~: VILLA~ lesen;

dem steht aber dominicas (Z. 21) im Wage. Es bleibt also bei
VILLA~. Seeck behauptet, dassNl' in kahebunt mit Ligatur ge-

schrieben sei; das ist nicht der Fall: T ist ebenso wie E am
Schluss der nächsten ZeHe (vilicisv[e]) zerstört.

Zeile 23. Statt CVIVSQVE ist CV[i]VSQVE zu schreiben.
Zeile 27. Am Anfang der Zeile ist wohl noch ... ~~M,

aber nicht, wie Seeck will, ~!l~AM zu lesen. Üb quintam oder

qrUlI·tam da stand, ist also unsioher. Allerdings batte ioh vor
dem Stein den Eindruck, dass schwache Reste für quat·tam sprä­
chen, aber man wird dooh lieber [arJtam als ~!l~A.M sohreiben.

Zeile 2ft. Statt [ei co]ACTI gibt Seeck [e]~ q<?ACTI;

ich habe vor AOTI auf dem Stein nichts erkennen können. Die-'
Ergänzung ist natiil'1ich klar, aber man sieht, wie leicht Seeck
eille Herstellung mit einer Lesung verwechselt.

Zeile 29 ist [is] ~ELLARIS zu schreiben, denn Mist

völlig sicher, aber nur zum Theil erhalten. Seech Herstel­
lung /lEve[o]s beruht auf einem kleinen Versehen: das Adjectiv
zu mel heisst mellarius, nicht mellat·is.

Zeile 30. Auf dem Stein stebt einfach LVRO, nicht
LVRIO, wie ich zuerst schrieb.

2. Seite.

Zeile 3. Nicbt FACT[a erit], wie ich zuerst las, sondern
FV[eritl ist zu lesen. Da hinter FV[erit] noch Raum für etwa
9 Buchstaben ist, wird man an FV[it fue~~] denken können. Der

Buchstabe hinter FV ist zwar zum Theil erhalten, kann aber
ebenso gut I wie E sein. Man vergleiche dieselbe cumnJative
Ausdrucksweise in IV 11; 12; 13. Seeck setzt vor ilominis (Z.4)
ein aut eiu. Es heisst I 9 und IV 24 domif~is aut conductor·ibus .•
und n 9 quo fraus aut d~inis aut condttdoribus • • {iat: das
Supplement ist \lso wobl statthaft, aber nicht sieber.
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Zeil e 5. Hinter ASSEM will Seeck noch S~X~A~.(ios]

erkennen Mnnen, obwobl hier die Oberfläcbe des Steins niobt
etwa nur verwittert, sondern vollständig zerstört ist, wie jeder­
mann auf der Pbotographie sehen kann.

Z eile 6. Hinter examina kann getrost A~~~ gesohrieben

werden, denn von den drei letzten Lettern sind Theile erhalten
und duroh Zeile 1I ist das Wort völlig gesichert. Ebenao aieher
ist, dass binter apes: vasa gestanden hat, aber man begreift nicht,
wie Seeek [1.>]AJ:;A 1es e n will, woiloch nicht der geringste Rest .
erhalten ist. '" .

Zeile 8. Von dem M Mnter AGRV ist nichts zu seIlen,
aber Beeck achreibt trotzdem ACRVM ohne das M auch nur als
schlecht lesbar zu bezeichnen.

Zeile 10-13. A ... 1•• 18 (Z. 10-11) wird wegen Zeile 6
zu A[lvl e]IS ergänzt werden müssen. Da das B vor IS vorban­
den, wenn aucl} undeutlich ist, kann man A{lvl ~IS schreiben.

Das Ende der Zeile I I ist zerstört - es felllen etwa drei Let­
tern : Beeck durfte also nicht IN 1ERVNT schreiben. Ich dachte
zuerst an IN[tul]ERVNT, aber erunt in Z. 13 nötbigt doch wol1l
e.?:amina, apes ete. als Nominative aufzufassen: dann mnss qui
(Z. 11) auf alveis bezogen, hier aZveis zu aZvei emendirt und hinter
qui in: EO F(undo) ergänzt werden. In Z. 12 ist hinter eon­
ductoribus: V· .. CORVMVE erkennbar, also V[ili]CORVMVF;
herzustellen, wie bereits Toutain in seiner Ausgabe gethan hat.
Da aZvei, examina . . qui in [co. f .] crunt voraullgeht und am
Scbluss dlls Satzes et'um 'steht, so ist offenbar conductoribus in
conductOrum zu emendiren, wie Seeck bereits gethan hat. Der­
selbe hat rielltig erkannt, dalls hinter ASSEM (Z. 12) und vor
F(undo) ERVNT (Z. 13): eius zu ergänzen lIud [eius] j(undi) vor
in assem zu stellen ist. Das ergiebt folgeude durch leiohte Aen­
derungen der Uebel'liefemng und m. E. sichere Ergänzungen
erreichbare Herstellung: Si guis ... transtulerit, iJYw jrmls ..
(iat . • a[Zv]ei, alJeS ete. . . . gui i~~ [eo f. ]Iwunt conductorum vili­
cQt'umve [eius] j(undi) in assem et'unt. So hat Seeck den Satz
hergestellt und so wird ci' unhedingt künftig zu lesen sein, nur
dass die Aenderung qUQe statt. gut in Zeile 11 iIberßüssig war,
da qui zu alvei gehört, und dass hinter q!d in (Z. 11) ZI1 ergänzen
ist [co j(undo)]. Aber diese nothwendige Ergänzung ergiebt,
dass nicht nur die auf den ager octonari.us aus der Villa Magna
iibertragenen, sondern alle im Bereich des ag(J1' Qctonar'ius befind-
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licben alvei, examina etc. den CO'nductores anheimfallen sollen ­
natürlich, denn eine 'Scheidung der unrechtmässig auf den ag(J'J'
octona1'ius überführten von den zu ihm gehörigen Sachen war
unmöglich und die Confiscation der ganzen Masse eine gerechte
Strafe für den Dolus der Colonen. Durch die von Beeek ge­
gebene richtige EI'klärung des in assem [eius] f(undi) erunt ergiebt
sicb, dass der § 4 nicbt, wie ich zuerst glaubte, am Ende von
Zeile 12, sondern hinter F· ERVNT(Z. 13) beginnt.

2;eile 13-17 (§ 4). In Z. 13 ist hinter ARID//E nicllts
zu erkennen als ARBO ... und vor EXTRA: . , VE also (q]ue,
Toutain will hinter ARBO . , noch Reste !;lines Verkennen, was
arbOrum geben wUrde. Da icb dies angebliche V nicbt bestätigen
kann und arborum keinen Sinn giebt, wa!?e ich nicht mebr als
ARBO ' . VE zu geben. Anders Seeck. Er liestARBORE~ q~.

~[il~~~~l ~VE. Die angebliche <Lesung' kann vielleicht als

Conjeotur angenommen werden, denn die Bäume, welche hier
nebel1 den Feigen genannt werden, werdell doch wohl wie diese
alt gewesen sein. Man kann auoh an arbo[resve aliae q]ue
denken. Meine erste Herstell,!ug ficus aride arbo[res q]ue - wo·
bei ficus als Genitiv zu aridae arbores aufgefasst war - berUck­
sichtigte nicht, dass hinter ARBO .. und vor .. VE Raum fUr
mehr als drei Buchstaben ist. -•

. In Zeile 14 ist vor der zerstörten Partie POMARIV (also
pomariu[m]) und hinter der!1elben ':~LLAM lesbar. AUBserdem

sieht man vor V}!'LAM noch IAA, was auf [e.'l!]~~A, (in]tra oder

[ul]tra führt. Seeclis Lesung [ci]RCV:M: ist saohlicb schlecht und
deshalb falsoh, weil vor M - wie man 'sonst statt RA lesen
könnte - eine senkreohte Hasta, nioht ein V steht. Die Ent­
scheidung zwischen i1ltra und extra - ultra ist saclllich unmög­
lich - ist nicht sohwer: offenbar verlangt extra porttal'ium ein
nachfolgendes int1'a villam ipsam.

In ZeH e 15 ist zu Anfang doch woJl1 ~IT (nicht .. I~IT)
zn lesen, da hinter IPS der Z. 14 nur Rf)-um für am (also il1S­
[am] ist. Vi non amplius . , . at muss den Begl'iff qua poma­
1'ium e.'lJtra villam ipsam s# noch näher bestimmt haben. Hinter
amplit6s las Toutain ein Q, Seeck ~~}~!'i~.I~, aber N ist unmög­

lich, da die erste Hasta yon der zweiten getrennt ist, und Q

1 So in der Antwort auf Cagnats Kritik (N. Jahrbb. f. d.klass.
Altertum 1899 p. 296); zuerst gab Seeck: [c]O[r]ROSAS.

RheIn. MUB. f. Phllo'J:; N. F. LVI. • •..• 9



1M schuiteti

nieht minder, da, 6S auf fliesei' sehr gut geschriebenen Seite 0­
(nicht wie 11) ") gesoluieben wiro. Man kann offenbar nl1l' IV
lesen, und l{önnte an non amplius iu(geris tot] denken. Hinter
der zerstörten Partie ist: HAT zu erkennen, also der von ut ab­
hängige Conjunktiv eines Verbums herzustellen, Toutain gab (pe]­
RCIPIAT, Seeck schreibt~lo]~ FIAT. Ich habe zwei Vorschläge:

1) ut non amplius iufgeris tot pa]teat 2) ut non amplius iu[sta
v'indemia] (iat. Man wird zugeben,'dass besonden letzterer Satz
aufs beste zu dem Begriff (icus aridae passt Auf Seerb <Lesung'
NOVENIS Q(uod) D(01.o) M{a1.o) N(o)N FIAT gehe iel) nicht ein:
das ist alles reine Phantasie.

ZeHe 16 steht am Anfang nicht 18 Bondern VB. Das
giebt COL[on]VS. Hinter ARBlTRIO SVO steht für jeden Un­
befangenen de\\tlich genug: CO. Da eolonus arbitrio SllO voraus­
geht und conducto1'i vilicisve eiJs fundi folgt, muss dazwischen
daB zu leistende I<'ruohtquantum bezeiohnet gewesen sein (vgl.
n 22, 27; III 7): es ist also wohl CO[actorum fruciu1tmJ bel'­
zUBtellen: Man vergleiche Am legis Had1', m 9: , , captewuln
fructuum nulla pat·s , . ca;igetur, Am Ende der zerstörten Partie
glaubte ich auf dem Stein - wie schon früher auf der Photo­
graphie ein M zu erkennen. Es würde zu (fruetuu]M passen.

In Zeile 17 ist hinter EIVS F(undi) nur PART erkennbar.
alllO part[em tantam d. d.] herzustellen. Die Quote muss, da es
sich um alte, also schlecht tI:agende Bäume handelt, niedrig be­
messen gewesen sein. Die Frage, ob nicht bei alten Bitumen
ein niedrigerer Pachtzins zu gewähren sei, wird L. 15 § 5 D. 19,2
ges~l'eift, aber verneint (novam rem desideras ut p1'opter ~'etU8tatem

vinearum t·emissio tibi dctur), Auf der Villa Magna könnte eine
mildere Praxis geherrscht haben, Beeck ist zu ganz seltsamen
Derstellungen gekommen. Er schreibt Zeile 15: .. tit non ampli1tS
'YI:t?V.~1!,'f? q(uod) d(olo) m(alo) iz{o)n (iat col[onJis at'bitrio suo ~e~~,:~

~1;f!"~t:? [liceat]. (Te]:.~i~,s con[ducto]1·i vi~i(:isve eills f(undi) part[e]~

~~ [po]f!l{~ c.l(are) ~(ebebunt). Aber man wird doch wohl diesen

arbores cariosae, die als Schlagholz verwendet werden dürfen,
von deren Früchten aber doch ein Drittel abzugeben ist, un­
gläubig gegeniibel'stehen müssen. Ja, wenn es noch ein Zwölftel
wäre, aber nach Seeck steht [te]rtias da dann freilioh!

Zeile 18. Dass TOlltains und meine Lesung, ANTE ••.
richttg ist, zeigt das nachfolgende: si quoi/. (icetum p ostea factu11z
fWit, Seeck liest demungeachtet QVE AD ~~A;~ [sunt]. Die
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Photographie zeigt jedermann, dass so nur lesen hnn, wer sieh
nicht um das auf dem Stein stehende, sondem um seine Ideen
bemiiht. Hinter ANTE scheint mir noch HA siehthal' zu sein;
auoh ohne diese Buchstaben anzuerkennen, wird mim ante hanc
legern 1 ergänzen, denn der terminus anfe guem kann offenbar nnr
der procuratorisl1he Erlass sein. Dazu passt denn auch, dass VOll

diesen Bäumen e coosuetudine ('wie bisher üblich') Quoten ge­
leistet werden sollen. Zu vergleicllen ist I 23: ex cOrl:suetudine
(legisHManciane • . presfare debellt. Toutains Vorsohlag CON..;
SVETVDINEM in consuetudine M(ancian4) aufzulösen, ist trotz'
jener Parallelstelle nicht anspreohend i milJ,n wird ehel' iuxia, er­
gänzen oder, wenn e.'l: ergänzt wird, CunBuetudine emendiren.

In del' Mitte der zerstörten Partie ist noch ein l\l lesbar,
welches zu ante hanc lege M passen würde. I)ann folgen mehrere
Buchstaben, für die man auch wohl nocll eine Deutung linden
wird. Seeck schreibt medi[etJ~:~ frw;luum coosuetudinem ..
prestare debeant. Schon die gewaltsaIne Umstellung des dooh,
wie überall, so auoh hier. zu cooductori gehörigen fructu(u)m genügt,
um die Willkür dieser < Lesung' bloss zu stellen. Und dazu das
gekünstelte medietas fructuum!

Zeile 20. Am Anfang ist DEBEAT nicht [d]EBEA'l' zu<>
schreiben; das D ist klein, aber deutlich. Z. 24. p. D. ist wohl nicllt., ­
wie ich zuerst meinte

J
in p(artes) d(ebebit), sondern in p(mestare)

tl(ebebit) aufzulösen, enn so oder d,tl. lautet ü.berall die Priista­
tionsfoi'mel; das Object der Leistung ist mitfructum in Zeile 21
bereits bezeichnet.

Zeile 27. Statt des auf dem Stein stehenden' FVERIT ist
nicht severit (Seeok), wie da stellen müsste, sondern seneerit, wie
auch Z. 22 steht, zu emendiren. Der Scpreiber bat ehen ,sero,
sm'ui mit sero, sem verwechselt, was man dem Sohne des Germanen
OdBo nicht zu seIn' verübeln darf, denn dergleichen passirt auch
heute noch Söhnen Germaniens.

3. Seite.

Zeile 9 steht allerdings, wie Vaglieri zuerst gesehen, CON~
DICIcrONE statt condicione.

Zei 11' 12. Hint,er D. D ist auf dem Stein ein Q und vor
der Bruohstelle GR kenntlich. Das fülll't doch wohl auf Q[t4i a]­
GR[i]. Toutain meint, dass filr meine Ergänzung [qui agl'i hel'bis

1 Vgl. Lex lj,rsonensis (BrunsO p. 140) 134: post 1!{anc) l(egcm).
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consiti} in f(mulo) enmt kein Raum sei, aber man mUss die tUcke
in Betrachf zieben I. Seecks Lesung QVI EX ARENIS VBI ISTA E
ist ein Prodllct der Phantasie. Vor IN F(undo) stand nie und
nimmer ISTA E; man erkennt einige senkrechte Hasten, und [C()f~J

SITI schien mir auch vor dem Stein recht wahrscheinlich.

Zeil e 14 habe ich auf dem Stein gelesen ERVNT y~

~~';f[ra] . . S AGROS. Auoh auf der Photographie ist die

Lesung zu erkennen. Ganz ähnlich hat Toutaingelescn - obne
jedoch die Herstellung zu finden, wie das von ihm mitgetheilte
Facsimile der Stelle zeigt, welches völlig zu meiner Lesung passt.
• . B AGROB ist natürlioh zu [eo]s agros zu ergänzen. Seecks
Lesung: erunt postea fecerit 'agros passt weder in den Ra.um
noch zu den Buohstabenresten - gar nicht zu redl'n von ihrer
sachliohen Unmöglichkeit j man lese nur: qui e..'l: arenis, uJ)i isfae
in fundo . . Bunt postea fecerit agroB qui vicias llabent . .

Zeile 16. Am Anfang steht VVS, nicht VS. Hinter VI­
LIOISy[e] steht nicht, .• NTVR, also [debe]nt2~r, sondern eher

, . , IVSDD, also [e]Uts d. d. Seeck liest [p(artem)] VI
sCllJtam) D(al'e) D(ebcbit), wo doch die Ziffer der Fruchtquote
stets in Buchl'ltaben gesohrieben wird, Ma.n wird. ruhig VILIOIS
y[e e]~,:~ 1? .pschreiben dürfen.· conqucfori(bus) viliciS'IJe Bitts

- ohne fundi - stellt auch II 19 j 24; III L

1 Toutain führt in seiner Reconsion meiner Ausgabe (Revue Crit.
1898 p, 29) meine Herstellung dieses Satzes als Beispiel einer willkür­
Iiohen Ergänzung an. loh will das Uriheil über die Zuliissigkeit dieser
und anderer IJel'stelhmgen ruhig den Fachgenossen überlassen, nur
hätte sioh Toutaill den Vorwurf eines 'iUfaut de methode' sohenken
sollen. loh glaube philologisch genug geschult zu sein, um zu wissen,
dass eine Ergänznng meist eine Vel'muthung ist, und nur wenn ich
meine Herstellung jenes Satzes für mehr als sehr wahrscheinlich aus­
gegeben· hätte, hätte Toutain 6runll zu seinen lehrhaften Anmerkungen
gehabt. Etwas settsam nimmt sioh folgender Passus aus: 'M. Scl~ulten

ne sait pas Se resigner d ne point lire une Zigne ci demi-effacee, il veut
restitull1'; il restitue par hypothese et il COI1Wlente ensuite cette restitution!
Wenn mir Toutain daraus ein Lob stlltt eines Vorwurfes gemaoht hätte,
fände ioh es verständlioher, denn muss man nicht herzustellen versuchen?
Muss man nicht die Ergänzungen disoutiren, um sie auf ihre Richtigkeit
zu prüfen? Toutain muss einen schlechten Moment gehabt haben, als
er diese Naivetät hinschrieb, In sehr energischer Weise quittirt so­
eben Cuq ihm ähnliche, diesma.l an die Adresse der Juristen gerichtete
methodische llelehrungen ('SU1' tme nouvelle methode d'interpretation'
in Nowoelle Revue de aroit ete. 1899 No!). - Dec.),
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Ueberblicken wir den ganzen § 10, so kann es sich nur
um eine besondere Kategorie von agr'i, nicht etwa um alles Acker­
land handeln, da von anderen Aokerländereien bereits früher (1
24 f.) die Rede war. Es muss also vor .. in f(undo) ViUe
Magnae etc. irgend eine nähere Bestimmung der agri gestanden
haben. loh schlug wegen ext[ra eo]s agros qui vicias habent für
jene Lücke vor; qui agri het'bis consiti.' Jetzt kommt die Lesung
[a]GR[i] hinzu. Extra in Zeile 14 hat offenbar den Wel,th von
'praeter, denn ein topographisches Element, wie das pomarium in
II 13 f. können die Wickenfelder nicht wohl gebildet haben. Da
nicht partes fru,ctuum, sondern fructus debentut'gesagt wird,
steht fest, dass der Ertrag jener agri ganz den Generalpächtern
anheimfiel. Der folgende Satz enthält die Bestimmung, dass für
das auf der Villa Magna weidende Vieh ein Hutgelt zu ent­
richten ist. Die beiden Bestimmungen ergänzen sioh: die Vieh­
weide und das zugehörige mit E'utterbaut bestellte Land - mit
Ausnahme der Wickenfelder - standen in der Regie des General­
pä,chterll. Das mit Wicyn bestellte Land war wohl deshalb frei­
gegeben, um dem Vieh der Colonen Futter zu liefern: Wioken
galten als gutes Futterkraut (vgl. Columella II 7: item pabu­
lorum optima sunt medica et foenum graecum nec minus viciaj
ebenso II 11 i Plinius N. H. XVIII § 137: vioia •. aeque nam-'
que fen depasta).

Z eil e 18. loh habe auf dem Stein ~ASCENTVR gelesen.

Auoh die Photogl'aphie scheint mir das P zu zeigen. Zudem wird
Niemand bestreiten, dass diese Lesart besser zu dem Inhalt des
vorhergehenden § passt als nascentur, welohes Toutain auoh jetit
noch für möglioh hält. Und wo, wäre je von einem für Vermeh­
rung des Viehbestandes zu leistenden Kopfgeld die Rede, während
die scripfura ein wohlbekannter Begriff ist?

Zeile 19. Beeckt! Emendation aera quaterna quotannis (für
aera quattus) ist unnöthig, da es genügt quattus in quattuor zu
corrigiren; quattus steht 'auoh alL IV 1679.

Zeile 20. Seeok sohreibt DEBEB~NT, aber das V kann

unmöglich gelesen werden, da der Stein hinter DEBEB zerstört
ist. Vor T mag man statt eines I, wie ioh zuerst las, ein N
lesen und DEBEB[u]~T schreiben.

Zeil e 22. INMATVRVM, nioht IMMATVRVM, wie ioh
zuerst gab, steht auf dem Stein.

Zeile 23", loh halte. an der Lesung CONBVSERIT {=
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combusserit) fest; 'I'outain will CONTVSERIT - ahel' warum
ohne Noth den Sohnitzer contuserit für contude1'it annehmen?
Auch cOnlms{s)erit passt nicht, da abschütteln excutere heisst (L,13
D, 7,4). Bintel' diesem Wort steht )T, Das ist wohl nicht et
oder it, sondern DE zu lesen. Man vergleiche das d in detri·
mentum (Z. 24). Seecks VT ist unmöglioh der erste Buoh­
stabe bat nur eine gekrümmte Hasta -- und wohl nur <gelesen'
wqrden, weil Seeck td sequiores ex eo fiant herstellt. Am Ende
der Zeile steht also Dioht N SEQVEA, wie ich sol1l'ieb, sondern
DESEQVER und Toutains Lesung DESEQVER[itJ = desecuerit
muss unbedingt acceptirt werden.

Zeile 24. Da DESEQVER vorausgeht, muss die folgende
Zeile mit IT beginneu. Dazu passen denn auch die heiden Hasten
am Anfang der Zeile. Auf sie folgt eine naoh links gebogene
Basta, dann eine grade, dann QV. Toutain liest DESEQVERIT
SEQV[er]IT und vergleioht depo8uit, posuerit in IV 11. Noch
besser hätte el' das vorausgehende caecidet'it e:cciderit (Z. 22) ver·
glichen, wo ebenfalls Simplex nnd Com~ositum nebeneinander ge­
setzt sind. Die Lesung ist also bestechend, aber - es bleiben noch
die Buchstaben .zwischen SEQV[er]IT und DETRIMENTVM, für
die Toutain keine Dentung hat. Ich glaube dagegen eine solche
gefunden zu haben und lese: clesequerlT SEQV [bi]ENU DETRI­
MENTVM = des6quef'! it sequ(entis) bien(n)ii detrimentttm:.(llf'ae­
stare debebit). Die Photographie zeigt, dass diese Lesung voll­
kommen zu den Sohriftzeichen des Steins passt. Ich habe auch
den oberen Thei} des B von bienii gelesen. An der Abkürzung
sequ(entis) wird Niemand Anst08s nehmen: man vergleiche II 20
fic(eti); bienittm mit einem n findet sich auch IV 21. Es ist nun
zu zeigen, dass die neue Lesung auch sachlioh gerechtfertigt ist.
Dieser Nachweis erfordert eine Betrachtung der ganzen von der
Entwendung der J!'rüchte und der darauf gesetzten Busse han­
delnden Partie, die offenbar mit IV 2 (tantum praestare debebit)
endet. Um den so arg zerstörten Nachsatz (lU 24-IV 2) her­
zustellen, ist von dem vollständig erhaltenen Vordersatz (lU 20
-23/24) auszugehen und festzustellen, um welches Delict es 'sich
in ihm handelt. Kennen wir das Deliet, so kennen wir zwar
nooh nicht die aus ihm nach der leN Manciana hervorgehende
Leistung denn die le.'/] Manciana hraucht sich als Spezial'
gesetz nicht streng an die gewöhnlichen Normen zu halten~;~wozu

wäre sie sonst gegeben? - aber wir habendooh Anhaltspunkte,
denn ein Spezialgesetz kann nicht diametral von den Normen des
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ordentlichen Rechts Verschiedenes bestimmt haben, Der Vorder­
satz lautet so: Si qt~is ea: f(undo) Ville Magne sive Mappalie S'ige
fructus stantem pendentem,' maturum inmaht1'Um eaee[ideJrit w­
eiderit, emportaverit deportaverit eonbuserit desequerit , " Es
handelt sich um fructus stantes und pendentes 1, also sowohl um
Halm- als um Baumfrüchte, wie denn ja auch beide Kategorien
,vorher erwähnt worden sind, Es soll keinen Unterschied machen,
ob diese Früchte reif oder unreif sind, Die zugehörig'en Verben

, bezeichnen meist unzweifelhaft das Delict des furtum, hier des
Felddiebstahls: so sicher eo:.porta1'e, deportare 2• Oaedere, excidere
könnte man ebenso wie desecm'e auch auf das Delict des damnum
iniuria datum oder arborum furtim caesm'um beziehen, denn
eaedere ist das für letzteres Delict technische Verbum (vgl. tit.
Dig. 37,7: arbm'um furtim caesarum) und arbm'es elccidere steht
in derselben Bedeutung L. 25 § 4 D. 19, 2. Aber caed61'e ist
andererseits auch der vom Mähen und Schneiden der Halmfrüchte,
des (!rases, Rohres usw. und dem Abholzen der silva caedua ge­
brauchte Ausdru'ck und excide1'e bezeichnet ebensogut das zum
Fruchterwerb gehörige Schlagen der silva eaedua, als das unrecht­
mässige Abhauen oller Verstümmeln eines fruchttragenden Baumes s.
Aue):! deseeare bezeichnet das reehtmässige oder unrechtmässige_
Abschneiden von Weintrauben oder Halmfrüchten4, da würde als ­
einziger sicher aus dem Gebiet des Diebstahls in das der Sach­
beschädignng hinübergr~ifender Ausdruck conbus(s)serit - wie
wohl sicher zu lesen ist - bleiben. Aber auch cOrtwurere kann
zur Noth auf das Brennen der silva carbonaria, eine rechtmäs~

sige Fruchtziehung wie dascaedere der silva caedua, und nicht
nur auf unrechtmässiges Sengen und Brennen von Bäumen, oder
l!'eldfrüehten bezogen, werden 6. Alle das DeHet bezeichneJlde

1 Beide Gattungen nennt zR. L. 27 D, 7, 1.
2 Man vergleiche L. 62 § 8 D, 47, 2: si eos (f1'UCtUS) clam de­

portaveris. Zu exportare ist ex fundo, zu deportare: in cellam hinzu­
zudenken (s. Oato de agric. 147-148 ed. Keil).

S In dem vom USUSf1'ucttlS handelnden tit. Dig. 7, 1 wird arbores
frugiferas excidere als nicht zum ttsusfruch/,8 gehörige also delictische
Handlung bezeichnet (L. 13 cit, § 4): der Gegensatz ist arbores n01~

frugiferas (= silva caedua) excidere,
4 L. 11 § 5 D. 7, 1: si fur decerpserit vel desecuetit fructus ma­

tur'os pendentes . .. ; L. 27 § 25 D. 9, 2: si ol'ivam immaturam decerp­
serit vel segetem desecuerit , .

5 Man vergleicheL. 29 D. 19, 2: redemptor silvam ne caedito
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Verbalausdriicke passeu also auf fU1't1tm 1• Dass es sich aber
haupts3.chlioh um Entwendung uud erst in zweiter Linie um Be­
sobädigung der Früchte handelt, zeigt vor allem die Präposition
(J,'U in 'si quÜ; ca; fundo .. depQrtave"it •. ': sie bestimmt das
verhandelte Delict deutlich als dolose Entfernung von Früohten.
Diese Entwendung ist aber nicht ohne Weiteres als furtum auf­
zufassen, denn es ist nicht allein von den reifen, sondern auch
von den unreifen Früchten die Rede; Contreotation unreifer
Früchte ist aber, da dieselben noob kein eigenes Reohtobjeot,
sondern einen Theil des zugehörigen Baumes, soweit es Baum-,
oder des Ackers, soweit es •stehende' Früohte sind, bilden, Dicht
Diebstahl, sondern Saohbeschädigung. Das zeigt folgende Stelle
(L. 27 § 25 D. 9, 2): Si oli'vam immaturam decerpse"itvel sege­
fem desecuerU immaturam vel vineas crudas, .Aquilia tenebilur,
quod si iam matu1'as, cessat .Aquilia. Man könnte, weil die un­
reifen Früchte einbegriffen sind, aber doch im übrigen deutlich
von Felddiebstahl und nioht von eigentlicher Scbadenstiftung (Be­
schädigung) die Rede ist, annehmen, dass die lex Manciana den
Begriff des fttrtum auoh auf die unreifen, nooh nicbt peroeptions­
fähigen Früohte ausgedehnt babe, doch kommt auf die Consl1'uc­
tion des Rechtsfalles wenig an, da genügend feststebt, dass wir
bei der Herstellung des die Strafe enthaltenden Nachsatzes sowohl
furtu.m - wegen der frttctus matu1'i als damnum - wegen
der f"uctus immaturi- berücksichtigen müssen.

Sehen wir nun zu, wie sich der Nachsatz zu diesem Er­
gebniss verhält. Man sieht auf den ersten Blick, dass zwei Ka­
teg01'ien von Personen, denen etwas zu leisten ist und dement­
sprechend zwei verschiedene Leistungen unterschieden sind: der
dh~ erste Kategorie bezeichnende Dativ ist conductoribus vilicisv~

,wve cingito (sohälen) neve deurito . " Hier kann ileum'e, das mit
caedere und cingere zusammen genannt wird, nur vom Brennen des
Waldes zur Gewinnung von Kohlen verstanden werden. Für deurerc
konnte CQmburere gesagt sein.

1 Damit mir Niemand den Einwand mache, dass doch die Begriffe
fructus maturu,s,immatul'us nicht wohl auf eine - von mir als Objeot
des combul'ere angenommene - silva carbonaria passten, oitire ioh
L. 27 § 26 n. 9, 2, wo diese Begriffe auf das Gegenstück der silva
carbonaria, die silva caedua angewandt werden: idem in sit!)(/, caedua
scribit, ut, si immatura, Aquüia teneatur, quod si matura intef'ceperit,
furti teneri eum et arboru71t furtim caesarum.
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eiu,s f. und der zugehörige Accusativ ... detrimentum, der zweite
Dativbegriff: ei, cui de . • . . und das Object der Leistuug:
.... tantum (praestare d[ebebit]). Zum Glück steht dieses Re­
ImItat trotz der Beschädigung des Steins absolut fest. Behen wir
zu, ob wir noch weiter festen Boden unter den Füssen behalten
können. Es macht nichts aus, ob die beiden Leistungen in einem
oder in zwei Sätzen angegeben waren, denn sachlich zerfällt der
Nachsatz deutlich in jene zwei Theile. Man mag also nach Be­
lieben entweder am Ende von III 24 pmestare debebit ergänzen
und vor coloni (IV 1) den Anfang eines nenen Satzes annehmen
oder aucb behaupten, dass praestare d[ebebit] in IV 2 zu beiden
TheBen des Nachsatzes gehöre. Der erste Theil des Nachsatzes
lautet also: ., . detrimentum conduotoribus vilioisve eius funcli
praestare debebit - es bleibt dabei jedem überlassen pl'aeslare
debebit als nur dem Binn naoh zu ergänzendes Prädirat zu be­
trachten. Der Entwender (oder Beschädiger) von Feldfrüohten
wal' also zur Leistung des detrimentum, zum Scbadenersatz, ver­
pflichtet. Das detrimenfum war aber noch näher bestimmt, denn
die zwischen desequerit und cletrimelltum stebenden Buchstaben
können nur einem Genitiv, der ja vortreffliob zu detrimentum
passt, angebören, da .• NIl = nii deutlich lesbar ist. Sequ(entis)
[b]ien(n)ii detrimentum, wie ich lese, dürfte wie epigrapllisch s6
auch sachlich gereohtfertigt sein. Mit der Leistung des Interesses,
welohe die lex Aquilia dem Besohädigten garantirt, kann m. E.
sehr wohl der e.'l: lege Manciana stipulirte .Ersatz des innerhalb
der nächsten zwei Jahre (vom Tage des FelddiebstabIs ab) merk­
baren Schadens in Einklang gebracht werden. Ich meine, eine
solche Bestimmung lässt sieb annehmen, denn weder konnte man
ohne Weiteres die Quantität der gestohlenen reifen .Früohte be­
stimmen -- der Dieb konnte ja sehr bald einen Theil verkauft
oder sonstwie beseitigt baben -- noch bei den unreifen Früchten

. deren Erntewerth errathen. Wartete man dagegen den Ausfall
der nächsten Ernte ab und hierfür ist ein bienni1~m m. E.
eine ganz angemessene Frist, da nicht jede Fruchtart alle Jahre
eine Ernte giebt 1 -, so liess sich das Interesse,' welches der
Beschädigte daran hatte, dass seine Aecker und Obstgärten un­
behelligt geblieben wären, darstellen als die Differenz zwischen
dem Ertrag des nächsten und dem Durchschnittsertrag der früheren

1 Columella sagt z. B. 5, 8, 2, dass die Olive in der llegel nur
alle zwei Jahre l'lIine Ernte gicht.
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Ernten. Gab zB. d~e innerhalb des nächsten biennium erfolgende
Ernte der versohiedenen Culturen einen Ertrag im Werth von
5000 Denaren, während man früher durchschnittlich für 8000 De­
nare geerntet hatte, so hätte Dach meiner Heratellung der Schaden­
stifter 3000 Denare zu leisten gehabt 1. Der Ersatz des In­
teresses wird auch in den Rechtsquellen ausdrücklich auf das
Interesse an einem k Unftigen, duroh die Beschädigung in Frage
gestellten Gewinn bezogen: quantttm mea interfuit, id est quan­
tutn mi1~i abest quantumque lUCf'ari }Jotui (L. 13 pr. D. 46,8);
amisisse dicemuf' qtwd aut consequi }Jotuimus (L. 33 pr. D. 9,2);
speziell für Interesse an künftiger Ernte: L. 62 § 1 D. 6, 1:
generaliter autem cum de ft'uctilJU,s aestimandis quaeritur constat .
animadverti debere ..• an petitor {roi potuerit .• (vgl. Cohn­
feldt, Intel'esse p. 102 f.).

Ich hoffe, meine Lesung hat die Probe auf ihre sachliche
Zulässigkeit bestanden: Garantie des aus dem Diebstahl an reifen
und .unreifen Früchten innerhalb eines biennium sich ergebenden
Schadens ist nach meiner Lesung in der lex Maneiana stipuHrt
und Ersa.tz des Interesses ist die im ordentlichen Recht Itir Dieb-
stahl unreifer Früchte festgesetzte Busse. (Schluss folgt.)

Göttingen. A. Schulten.

1 Ueber die verschiedenen Interpretationen, dereu das cius quai/,
interest fähig ist, vergleiche man das Buch von Cohnfeldt. Der Lehre
vom Interesse nnd A. Pernice. Zur Lehre von dei' Sachbeschädigung
(1867) S. 240 f.




